
48 | NATIONALISMUS IN RHEINLAND- PFALZ

NATIONASOZIALISMUS | IN |
RHEINLAND -PFALZ | 1933-45
Am 7. März 1936 überquerten 30.000 Wehrmachtsoldaten
die Rheinbrücken und leiteten den deutschen Einmarsch

ins entmilitarisierte Rheinland ein .

Rheinland-Pfalz war erst 1946 auf Anordnung des dama¬
ligen Befehlshabers der französischen Besatzungszone ,
General König, aus ehemals preußischen , bayerischen ,
hessischen und oldenburgischen Gebieten neu gegründet
worden.
Unmittelbar nach dem Einmarsch der Wehrmacht in die
entmilitarisierte Rheinlandzone 1936 wurden in Städten
wie Aachen , Trier und Saarbrücken Garnisonen errichtet.
Doch das Rheinland war bei der Machtübernahmeder Na¬

tionalsozialisten im Januar 1933 keineswegs ein Kernland
der NS-Bewegung.
Die rasche Etablierung des NS-Regimes im Rheinland be¬

ruhte vielmehrauf der systematischen Neubesetzungvon
Schlüsselpositionen in Politik ,Verwaltung und Verbänden .

Mit Unterstützung ihrer konservativen Bündnispartner
drängten die Nationalsozialisten nach der Machtergrei¬
fung die meisten amtierenden (Ober-)Bürgermeister, Bei¬

geordneten, Landräte, Regierungspräsidenten sowie Poli¬

zei- und Justizchefs aus ihren Ämtern. An ihre Stelle traten
häufig Aktivisten der NSDAP, SA oder SS, die die Ideologie
der neuen Herrscher kompromisslos umsetzten.

Ab April 1936 erfasstediese„Säuberung " auch die mittle¬
ren und unteren Ebenen der Behörden . Begleitet wurde sie
von einer Hetzkampagne der NS-Presse, die gezielt Vertre¬
ter der Weimarer Republik und sogenannte „Parteibuch¬
beamte" diffamierte . Die Verleumdungskampagnediente
dazu, die Diskreditierung des alten Systems zu rechtferti¬
gen und die umfassende Gleichschaltung von Staat und
Gesellschaft voranzutreiben .

Verfolgung
Anlässe zur Verfolgung unter dem NS-Regime waren zu¬

nächst Unmutsäußerungen über die Politik oder Beleidi¬

gungen prominenterNationalsozialisten. Doch schon bald
weitete sich die Repression auch auf oppositionelle Be¬

strebungen, Kommunisten , jüdischeMenschen sowie Sinti
und Roma aus.
Die Verfolgungsmaßnahmentrafen nicht nur politische
Gegner, sondern auch all jene, die den Leistungs- und
Verhaltensanforderungen der NS-Ideologie nicht entspra¬
chen . Die systematischeAusgrenzung sozialer Außensei¬
ter war ein zentraler Bestandteil der Konstruktion der na¬
tionalsozialistischen ,,Volksgemeinschaft".

sellschaft im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie
„gesäubert" werden muss.

Sintiund Roma mitWohnwagen aufLandstraße, 1935[Abb.49]

Diese „rassenhygienischen " Vorstellungen schlagen sich
bereits 1933 in dem ,,Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses" nieder . Es zielte darauf ab, Krankheiten , die
als Bedrohung fürdie,,rassischeSubstanz des Volkes"gal¬

ten, systematisch auszumerzen". Deshalb wurden Men¬

schen mit Behinderungen, psychischen Erkrankungen ,
sozialen Schwächen oder Suchterkrankungenmassenhaft
zwangssterilisiert .

Fürdie Umsetzung dieses Gesetzeswaren nicht nur spezi¬

elle,,Erbgesundheitsgerichte", sondern auch die lokale Ge¬

sundheitsverwaltungund Ärzte verantwortlich.Zahlreiche
Mediziner in Krankenhäusern , Vollzugs- oder Pflegeanstal¬
ten, auch in kirchlichen Einrichtungen , arbeiteten aktiv an
dersogenannten „Auf Artung des deutschen Volkes" mit.
Allein im Rheinland allein wurden zehntausende Men¬

schen Opfer dieser Sterilisationspolitik - von Psychiatrie¬

patienten und Fürsorgezöglingen bis hin zu Hilfsschülern
und Insassen von Arbeitsanstalten.

Eine besonders erschütternde Opfergruppewaren die so¬

genannten ,,Rheinlandbastarde": mehrere hundert Kinder,

geboren aus Beziehungen deutscher Frauen mit farbigen
Soldaten während der alliierten Rheinlandbesetzung. Sie

wurden im Rahmen einer geheimen Aktion systematisch
erfasst und ebenfalls Opfer der NS-Zwangssterilisationen .
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Wehrmacht marschiert überdie Rheinbrücke [Abb. 50]

Besonders betroffen waren sogenannte,,Asoziale" - darun¬
ter Bettler, Landstreicher , Unterhaltssäumige , Prostituierte
oder Frauen, Homosexuelle und alle, die von der sexuellen
Norm abwichen, wurden entrechtet und massiv verfolgt .

Gewöhnliche Rückfallstraftäter fielen ebenfalls unter die
Repressionsmaßnahmen, die aufeine,,Säuberung"der Ge¬
sellschaft abzielten.
Zu den Opfern des Nationalsozialismus zählten auch die
Jenischen , die als fahrende Händler, Tagelöhner oderWan¬
derhandwerkervor allem in der Eifel und im Hunsrück leb¬

ten. Sie wurden oft in die rassenhygienischen Maßnahmen
gegen,,Zigeuner" einbezogen und somit Opfer der rassis¬

tischen Ideologie des Regimes .

Die Verfolgung von Minderheiten in Rheinland-Pfalz un¬

ter dem NS-Regime war - wie in ihrem gesamten Herr¬

schaftsgebiet - geprägt von einem breiten Repertoire
an Maßnahmen , das von willkürlichen Festnahmen über
systematische Inhaftierungen in Arbeits- oder Sicherungs¬
anstalten bzw. und Konzentrationslagern reichte - meist
mit tödlichem Ausgang. Polizei , Justiz und Sozialbehörden
sahen die Betroffenen zunehmend als erblich belastete
,,Minderwertige " und ,,Schädlinge am Volkskörper", die im
Sinne der nationalsozialistischen Ideologie aus der Gesell¬
schaft entfernt werden müssten. Oder: von denen die Ge¬

Die dramatischenAuswirkungen dieserMaßnahmenzeig¬
ten sich besonders schnell in den westlichen Grenzgebie¬
ten. Unter der Leitung der Kölner Kriminalpolizeiwurden
bereits im Mai 1940 knapp 1.000,,Zigeuner" aus den Be¬

zirken zwischen Koblenz, Trier, Köln und Düsseldorfver¬

haftet und ins besetzte Polen deportiert. Im März 1943 de¬
portierten die Behörden schließlich den Großteil der noch
im Rheinland verbliebenen Sinti und Roma. Sie wurden
ins Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz ge¬
bracht , wo sie ebenso wie die jüdischen Opfer größtenteils
ermordetwurden.

Verfolgung und Vernichtung waren im Rheinland - wie
überall systematisch organisiert und auf effektive Ar¬

beitsteilung angelegt. Beteiligtwaren, neben dem Sicher¬
heitsapparat auch die lokale Sozial- und Finanzverwal¬

tung, Kommunen sowie Wirtschaftsverbände u.v.m.. Zu

den Akteuren zählten nicht nur langjährige NS-Aktivisten,
sondern auch „altgediente” Polizisten, rassistisch denken¬
de Wissenschaftler oder,,pflichtbewusste "Verwaltungsbe¬
amte . Der Prozess der Verfolgung äußerte sich sowohl in

gewalttätigen Übergriffen als auch in bürokratischen Ver¬

fahren , die Entrechtung und Ausstoßung als Verwaltungs¬
akte erscheinen ließen.
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VERFOLGUNG | IN | PFALZ | UND |
RHEINLAND | 1933–1945

,,Die genaue Zahlder
vor 1933 in Deutschland

lebenden Roma und
Sinti ist nicht bekannt.

Auch heutegibt es keine
verlässlichen amtlichen
Daten zurGröße dieser
Minderheit . Wederauf
Bundesebene noch in

einzelnen Bundesländern
wie Rheinland -Pfalz

werden Roma und Sinti
in der offiziellen

Bevölkerungsstatistik
gesonderterfasst."

Quelle: Statistisches Lan¬
desamtRheinland -Pfalz,

Abteilung 5,
Bevölkerung, Zensus

VETER

erie

Deutsche Truppen
im Rheinland 1936

[Abb.51]

Schon vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten
waren Roma und Sinti in Deutschland gesellschaftlich
ausgegrenzt und rechtlich benachteiligt . Ein früher Beleg
dafür ist das bayerische Gesetz zur ,,Bekämpfung von Zi¬
geunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen " von 1926, das
insbesondere die Bewegungsfreiheit einschränkte und
gezielte Ausweisungen sowie kontrollierte Reiserouten er¬
möglichte . Dieses Gesetz gilt als rechtlicher Wegbereiter
der späteren NS-Verfolgungspolitik.

Mit der nationalsozialistischen Machtübernahme1933 ra¬
dikalisierte sich die Verfolgung. In Regionen wie der Pfalz
und dem Rheinland arbeiteten kommunale und staatliche
Stellen eng mit der Kriminalpolizei zusammen , um soge¬
nannte,,Zigeunerlisten " zu erstellen . Diese Erfassung war
Grundlagefür die späteren Deportationen. Parallel dazu
plante das Regime ein „Reichszigeunergesetz ", dass eine
rassistische Einteilung in „echte“ und „unechte Zigeuner"
vorsah . Bestehende Vorschriften wurden verschärft und
Sonderbestimmungeneingeführt, die sich gezielt gegen
die als,,echt" definierten Gruppen richteten .

Die rassistische Verfolgung war mit einerVielzahl repressi¬
ver Maßnahmenverbunden: Berufs- und Eheverbote, der
Entzug von Fürsorgeleistungensowie Zwangssterilisatio¬
nen . In vielen Städtenwurden Sinti und Roma in bestimm¬
ten Straßenzügen oder in sogenannten „Zigeunerlagern"
zwangsweise untergebracht. Ab Mitte der 1930er Jahre
intensivierten Reichsgesundheitsamtund Kriminalpolizei
die systematischeErfassung: Betroffene wurden vermes¬
sen , fotografiert und nach pseudowissenschaftlichenKri¬

terien rassistisch kategorisiert.

Anfangs richtete sich die Verfolgung vorrangig gegen
nicht sesshafte Roma und Sinti. Unter den Nationalsozia¬
listen jedoch wurde sie zur umfassenden, rassenpolitisch
motivierten Verfolgung der gesamten Minderheit. Zielwar
nicht mehr die soziale Anpassung, sondern der vollständi¬
ge Ausschluss aus der Gesellschaft . Wie bei der jüdischen
Bevölkerung folgten Deportationen, Zwangsarbeit und
schließlich die Vernichtung in Konzentrations - und Ver¬
nichtungslagern.
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KZ | OSTHOFEN
Am 1. Mai 1933 ordnete Dr. Werner Best, Staatskommissar
für das Polizeiwesen in Hessen , die Errichtung eines Kon¬

zentrationslagersin Osthofen bei Worms an . Es sollte der
Internierung all jener dienen, die aus politischen Gründen
verhaftet und länger als eine Woche festgehaltenwerden.
Tatsächlich war das Lager bereits seit dem 6. März 1933 in
Betrieb, und die ersten Gefangenen waren schon vor der
offiziellen Eröffnung dorthin gebracht worden . Bereits im
Märzund April hatte Best dieZentralpolizeistelle - die spä¬
tere Gestapo- sowie lokale Polizeiämter angewiesen,etwa

helfabrik

138 Reichsgesetzblatt , Jahrgang 1942, Teil I

Anordnung über die Beschäftigung von Zigeunern.
Vom 13. März 1942.

AufGrund des § 2 der Verordnung zur Durchführung der Verordnung über die Lohngestaltung
vom 23. April 1941 (Reichsgesetzbl . I S. 222) wird angeordnet:

§ 1
Die für Juden erlassenen Sondervorschriften*) auf dem Gebiete des Sozialrechts finden in ihrer

jeweiligenFassung auf Zigeuner entsprechende Anwendung.

Zigeuner im Sinne dieser Anordnung sind
§2

a) Vollzigeuner (stamméchteZigeuner),
b) Mischlingemit vorwiegendemoder gleichem zigeunerischemBlutsanteil,

wenn sie vom Reichskriminalpolizeiamtals solche festgestellt worden sind.

§ 3
Diese Anordnungtritt am 1.April 1942 in Kraft. Sie gilt auch in den eingegliedertenOstgebieten.

Berlin, den 13. März 1942.

Der Reichsarbeitsminister
Franz Seldte

Vgl. insbesonderedie Verordnungüber die Beschäftigungvon Juden vom 3.Oktober1941(Reichsgesetzbl.I S. 675)
und dieVerordnungzur Durchführungder Verordnungüber die BeschäftigungvonJuden vom31. Oktober1941(Reichs¬
gesetzbl. I S. 681).

Berichtigung
In der Verordnung über Strafen und Straf¬

verfahren bei Zuwiderhandlungen gegen Vor¬
schriften auf dem Gebiet der Bewirtschaftung
bezugsbeschränkter Erzeugnisse (Verbrauchs¬
regelungs-Strafverordnung) in der Fassungvom
26. November 1941 (Reichsgesetzbl. I S. 734)
erhält § 14 Abs. 2 folgenden Wortlaut :

"(2) Über das Gesuch um Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand entscheidet das Amts¬
gericht.<<

Berlin, den 18. März 1942 .

Der Reichswirtschaftsminister
Im Auftrag

Dr. Fischer
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KZ Osthofen [Abb. 52]

100 ausgewählte Häftlinge nach Osthofen zu überstellen.

Zu den Inhaftierten gehörte auchJakob Steinbach, ein Sin¬

to aus Worms. Er war Mitglied der Kommunistischen Par¬

tei . Daher ist anzunehmen, dass er als politischer Gegner
in Schutzhaft genommen und nach Osthofen verbracht
worden ist. Er wurde im März 1933 wurde er verhaftet und
fürmehrereWochen ins Konzentrationslager Osthofen ge¬
bracht.
August Kreitz wurde im März 1943 mit seinergesamten Fa¬

milie in Mendig verhaftet, im Koblenzer Schlachthoffest¬

gesetzt und zwei Tage später nach Auschwitz deportiert.

Zu medizinischen Versuchen wurdeervon dort in das Kon¬

zentrationslager Natzweiler-Struthof im Elsass gebracht.
Im Frühjahr 1945 gelang ihm bei der Evakuierung des KZ

auf dem berüchtigten,,Todesmarsch" die Flucht.

KarlWolfwar bereits 1933 für mehrere Monate im Konzen¬

trationslagerOsthofen inhaftiert . Nach seiner Entlassung
meldete er sich freiwillig zur Wehrmacht , wurde jedoch
1941 aus „rassischen Gründen" entlassen. Anschließend
wurde er im Internierungslager in der Dieselstraße in
Frankfurt festgehalten. 1943 wurde Karl Wolf nach Ausch¬

witz deportiert und dort ermordet. ▼

Anordnung über die Beschäftigung
von Zigeunern, 13.März1942.
DeutschesReichsgesetzblatt
Jahrgang 1942[Abb.53]
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